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Redispatch 2.0 Kennzahlen in 2025 

55%
Anteil von RD betroffenes Portfolio

66,3%
Maximaler RD-Anteil an einem Park

9 Tage
Längste RD-Maßnahme

48
Netzbetreiber mit RD-Maßnahmen

39662
Anzahl einzelner RD-Maßnahmen

~4h
Durchschnittliche RD-Länge



Seite 3

Was bisher geschah
An der Zukunft des RD2.0 wird gearbeitet

August 2023

Pilotphase beendet: 
Systemrisiko

März 2021

Letzte Veröffentlichung
der BNetzA

Juni 2022

Pilotphase zum
bilanziellen
Ausgleich

Oktober 2021

Einführung des
RD2.0 gescheitert -
Übergangslösung

Oktober 2024

EnWG
Referentenentwurf
RD2.0 Eckpunktepapier

November 2024

Scheitern der
Ampelregierung

April 2024

Sachverständigen-
gutachten

Oktober 2025

EnWG
Gesetzesentwurf und
neue Festlegung zum
RD2.0

Januar 2027

Sukzessive
Überführung in den
bilanziellen Ausgleich

Januar 2032

Rückkehr zur aktuellen
Gesetzeslage
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Welche Änderungen bringt die Gesetzesnovelle?
Der Anspruch des BKV auf bilanziellen Ausgleich wird durch die BNetzA festgelegt

Aktuelle Rechtslage Nach der Gesetzesnovelle

§13a Abs 1a:
• BKV hat Anspruch auf bilanziellen Ausgleich 

gegenüber dem ÜNB

§13a Abs 1a:
• BKV hat Anspruch auf bilanziellen Ausgleich 

gegenüber dem ÜNB

§14:
• ÜNB hat Anspruch auf Abnahme des bilanziellen 

Ausgleichs

§14:
• ÜNB hat Anspruch auf Abnahme des bilanziellen 

Ausgleichs
• §13a Abs 1a gilt nur im Falle einer Festlegung 

durch die Regulierungsbehörde – Befristet bis 

31.12.2031
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Einschränkung des §13a Abs 1a EnWG
Finanzieller Aufwendungsersatz

Netzbetreiber führt RD-Maßnahme durch

Direktvermarkter beschafft Energie an 
Strombörse

Netzbetreiber und BTR stimmen Ausfallarbeit ab

Anlagenbetreiber erhält finanziellen 
Aufwendungsersatz (FAE) und Marktprämie (MP)

Kostenneutralität?
FAE und MPHandelskosten
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Anlagenbetreiber ist anspruchsberechtigt

FAE ~ Kosten des bilanziellen Ausgleichs

Berücksichtigung wirtschaftlicher Vorteile des BKV

Negative Anreize für ineffiziente Bewirtschaftung

BNetzA trifft nähere Bestimmungen zur Höhe des 
angemessenen Aufwendungsersatzes und 
Bestimmung der fiktiven Vorteile

Pauschale Bestimmungsmethoden

Kostenneutralität §13a Abs. 2 wird auf das 
Innenverhältnis zwischen BKV und Anlagenbetreiber 
ausgelagert

Vorgaben zum Finanziellen Aufwendungsersatz
Randbedingungen sind formuliert, aber die konkrete Ausgestaltung derzeit unklar
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Anwendung des §13a Abs 1a
Bilanzieller Ausgleich

EIV übermittelt fortlaufend Planwerte

Netzbetreiber führt RD-Maßnahme durch 

Direktvermarkter erhält bilanziellen Ausgleich 
vom Netzbetreiber basierend auf Planwerten

Netzbetreiber und BTR stimmen Ausfallarbeit ab

Marktprämie von Netzbetreiber an 
Anlagenbetreiber

Auszahlung der Ausfallarbeit als wäre die Energie 
produziert worden*

MP

* Ggfls vom Vertrag und Direktvermarkter abhängig
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Per Festlegung durch BNetzA

Information zum Wechsel des Bilanzierungsmodells mit 6 Monaten Vorlauf

Wechsel immer zum 1.1., 1.4., 1.7., 1.10. möglich

Aktueller Festlegungsentwurf: Empfänger der Information EIV und Lieferant

Bei Direktvermarkterwechsel dringend das Bilanzierungsmodell vom alten 

Direktvermarkter (EIV / Lieferant) erfragen und dem neuen Direktvermarkter mitteilen!

Welches Bilanzierungsmodell?
Anwendung des §13a EnWG
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Abschaffung des Pauschalabrechnungsmodells
Tägliche Übermittlung von Meteodaten des BTR an Netzbetreiber

Komplexität Spitz > Pauschal

Weitere Detailfragen zur Ausfallarbeitsberechnung
Wind-Bin Verfahren

Überbauung von Netzanschlusspunkten

Colocation-Speicher

…

Bildung einer SR
Im Grundsatz eine SR pro Marktlokation -> Flächendeckende Neuzuordnung der SR

Anreizkomponente für die Vorabinformation von RD-Maßnahmen (BK8)
Implikation auf interne Aufwände und Kostenstruktur

Weitere Änderungen
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Weiteres Vorgehen der BNetzA
Die Zeit wird wieder knapp …

XX.XX.2026XX.XX.2025 01.01.2027XX.XX.2025 (?)

[Politik] Beschluss 
Gesetzesnovelle

[BNetzA] Weitere 
Ausarbeitung der 
Festlegung

Vorlage von 
Prozessdefinitionen

Konsultation

Bereitstellung von 
massengeschäfts-
tauglichen 
Informationsaus-
tauschen

Gültigkeit neue 
Festlegung (Prozesse 
etc.)
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Einbeziehung des Anlagenbetreibers in die Abrechnung

Abschaffung des Pauschalabrechnungsmodells

Wichtig: Welches Bilanzierungsmodell - Planwertmodell oder Prognosemodell?

Fazit
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Sprechen Sie uns gerne an:
Dr. Robin Stern

Team Lead – Business Analytics
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